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den Gewässer abgeleitet wird, die Unterhaltung,
soweit sie im öffentlichen Interesse nötig ist, dem
Unternehmer ob (sächs. WasserG 8 76); im übri-
en werden die künstlichen den natürlichen Wasser-
äufen im allgemeinen gleich behandelt (§J8 63 f).
In Baden sind die Besitzer unterhaltungs-
pflichtig (bad. WasserGin der Fassung von 1913
5+194). In Hessen und Elsaß-Lothrin-
gen liegt die Unterhaltung demjenigen ob, der
an dem Bestehen des künstlichen Wasserlaufs ein
Interesse hat (els.-lothr. Wasser Gv. 2. 7. 91 522;
hess. G v. 30. 7. 87 in der Fassung der Bek. v.
30. 9. 99 a 101).

auch hierzu Gewässer (A. Unterhaltung).
#§s 4. Die Vorflut bei den öffentlichen Flüssen.

Auch bei den öffentlichen Flüssen sind Anlagen un-
zulässig, durch die der freie Ablauf des Wassers
zum Nachteile der Oberlieger gehemmt wird. Ge-
gen Beeinträchtigungen der V. durch Private
schützt hier im allgemeinen schon der Grundsatz,
daß Bauten an und in öffentlichen Flüssen über-
haupt ohne staatliche Genehmigung nicht vorge-
nommen werden dürfen. Be= und Entwässe-
rungen # 3 (Gesetze). Aber auch die erteilte Ge-
nehmigung berechtigt nicht zu Anlagen, die
Grundstücken Dritter die V. entziehen oder schmä-
lern (Nieberding 145). Führt der Staat im
Schiffahrtinteresse Regulierungswerke aus, bei
denen eine Schädigung der V. sich nicht vermei-
den läßt, so muß das Privatinteresse dem öffent-
lichen weichen. Der betroffene Grundbesitzer kann
nicht der Anlage selbst widersprechen, sondern
muß sich mit der Entschädigung begnügen. Eine
Verpflichtung zur Erhaltung der V. in öffent-lichen Flüssen, soweit sie nicht ohne weiteres eine
Folge der Unterhaltung im Schiffahrtinteresse
ist, bestand früher in Preußen nicht, wohl aber
in Bayern (WasserG§ 91), Sachsen (WasserG
§#s# 63 f), Baden (WasserG5# 82 f, 93 f) und Elsaß-
Lothringen (WasserGIs 21 f). Das preuß. Was-
serGvon 1913 hat auch für die schiffbaren Wasser-
läufe die Erhaltung der V. als Unterhaltungs-
pflicht vorgeschrieben (§ 114).-

##5. Die Zuständigkeit der VBerwaltungsbehör-
den und Gerichte. Für die Ordnung der V.
in den Wasserläufen bildet die Zuständigkeit der
VerwBehörde die Regel, für die V. bei dem wild
abfließenden Wasser die Ausnahme. Bei den
öffentlichen Flüssen ist der Rechtsweg [(I nur

egen vorfluthindernde Anlagen von Privatper-nonen und, soweit es sich um Anlagen im Schiff-
fahrtinteresse handelt, wegen der Höhe der vom
Staate zu gewährenden Entschädigung zulässig.
Im übrigen liegt die Wahrung des V. Interesses
der Strompolizeibehörde ob. Bei anderen Wasser-
läufen ist das Eingreifen der Verw Behörde zum
Teil auf den Fall beschränkt, daß ein besonderes
öffentliches Interesse bei der Erhaltung der V.
beteiligt ist. So z. B. in Bayern nach a 107 des
WasserG,inSachsen nach § 76 des Wasser G, in
Baden nach a 86 d. WasserG,in Hessen nach
a.112 des G v. 30. 7. 87 in der Fassung der Bek.
v. 30. 9. 99. In Preußen fällt nach § 133 Wasser G,
soweit es sich um Wasserläufe handelt, die Erhal-
tung der V. unter die der Wasserpolizeibehörde
übertragene Aufsicht über die Unterhaltung. Das
besondere Rechtsmittelverfahren des ZustG(§66)
für Verfügungen über die Räumungspflicht ist
durch &amp; 347 Abs 2 des WasserGbeseitigt. Die

Bestimmungen über die V. bei oberirdisch ablau-
feendem Wasser (5 197) sind privatrechtlicher Art
und fallen unter die Rechtsprechung der ordent-
lichen Gerichte; jedoch entscheiden im Falle des
l 330 diese nur endgültig über die Höhe der Ent-
schädigung, während im übrigen nach # 340 das
Verwaltungs-Beschlußverfahren stattfindet.

In manchen Gesetzen (z. B. im hess. G v. 30.N7.
87 in der Fassung der Bek v. 30. 9. 99 a 112 und
im preuß. WasserG §# 133 Abs 2) ist den Verw-
Behörden der Erlaß von Räumungsreglementsund die Festsetzung sog. Normalprofile,
die zur Abführung der gewöhnlichen Hochwasser-
masse dienlich sind, übertragen. Soweit derartige
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigungen nicht be-
stehen, können im Wege der Pol Verordnung ent-
sprechende Bestimmungen getroffen werden, durch
die aber der Umfang der an die Grundbesitzer
gestellten Anforderungen über das gesetzliche Maß

dert Räumungspflicht nicht ausgedehnt werdenarf.

Literatur: S. die Angaben im Texte sowie am
Schlusse der Art. Bewässerungen und Ent-
wässerungen, Gewässer (A. Unterhal-
tung), Wasserrecht. ————
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37 1. Allgemeime Grunudsätze. Das äußerste
Mittel, welches dem Staate zu Gebote steht, um
die Unterwerfung des einzelnen unter seine An-
ordnungen zu erzwingen, ist die Anwendung
von Waffengewalt. Dieses Mittel kann
bis zur Vernichtung der einzelnen Persönlichkeit
führen. Wegen der weitgehenden Wirkung, welche
die Anwendung der Waffengewalt äußert, darf
dieselbe nicht dem Ermessen der einzelnen Erekutiv-
organe überlassen werden; es hat sich das Bedürf-
nis herausgestellt, ihr feste gesetzliche Schranken
zu ziehen. Diese Schranken bestehen in zwei-
facher Hinsicht. Zunächst ist die Anwendung der
Waffengewalt gewissen Klassen des
Exekutivpersonals ausschließlich
vorbehalten. Sodann sind die Voraus-
setzungen genau bestimmt, bei deren Vor-
handensein von den Waffen Gebrauch gemacht
werden darf.

Die Anwendung von Waffengewalt ist in einer
zweifachen Form möglich. Entweder kann dieselbe
durch die Vollzugsbeamten erfolgen,
welche überhaupt die Aufgabe haben, die Anord-
nungen und Verfügungen der VerwBehörden zu
vollstrecken oder durch die bewaffnete
Macht, welche zu diesem Zwecke von den Zivil-
behörden requiriert wird.

##d2. Waffengebrauch der Vollzugbeamten.
I. Unter den Vollzugsbeamten bildet die Gen-

darmerie [idenjenigen Körper, welcher zum


